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Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

die Basis unseres gegenseitigen Vertrages bilden die

Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
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Der vereinbarte Versicherungsschutz ist im Versicherungsschein beschrieben.
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Was Sie über Ihre Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 

wissen sollten.

Unter Vermögensschaden-Haftpflicht versteht man die sich aus einzelnen gesetzlichen Bestimmungen erge-
bende Verpflichtung, den Vermögensschaden zu ersetzen, den man einem Anderen zugefügt hat.

Schadenersatzansprüche können z. B. entstehen, wenn:

� Sie als Wirtschaftsprüfer / vereidigter Buchprüfer eine Frist versäumen;

� Sie als Wirtschaftsprüfer / vereidigter Buchprüfer eine fehlerhafte Beratung durchführen;

� Sie als Wirtschaftsprüfer / vereidigter Buchprüfer eine Steuererklärung des Mandanten verspätet ein-
reichen.

Aufgabe der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung ist es, Sie vor Schadenersatzanprüchen, die gegen
Sie erhoben werden, zu schützen. Das heißt, die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung erledigt für Sie,
was in einem solchen Fall zu tun ist:

� Prüfung der Frage, ob und in welcher Höhe für Sie eine Verpflichtung zum Schadenersatz besteht;

� wenn ja, Befriedigung der Ansprüche;

� wenn nein, die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche.

Kommt es darüber zu einem Rechtsstreit, führt der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherer den Prozess
und trägt die Kosten.

Weist der Versicherer unberechtigte Ansprüche zurück, heißt es oft, die Versicherung will nicht bezahlen.
Richtig ist, dass Sie nicht bezahlen müssen, weil dazu keine rechtliche Verpflichtung besteht. 

Versichert ist, nach Umfang des Vertrages, Ihre gesetzliche Haftpflicht z. B. aus Ihrer beruflichen Tätigkeit als

� Wirtschaftsprüfer

� vereidigter Buchprüfer 

Als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner. Sie haben alle Rechte und Pflichten aus dem
Vertrag.

Die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung schützt aber nicht nur Sie als Versicherungsnehmer. Mitver-
sichert, ggf. gegen Beitragszuschlag, sind z. B. auch Ihre Mitarbeiter. 

Steht die Verpflichtung zum Schadenersatz fest, ersetzt die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung dem
Geschädigten den Schaden bis zu den im Versicherungsschein genannten Deckungssummen. 

Eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung, die für alles aufkommt, kann es nicht geben. Jede Vermö-
gensschaden-Haftpflichtversicherung enthält Ausschlüsse.

Nicht versichert sind z. B.

� Haftpflichtansprüche, die über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen;

� Vermögensschäden, die man durch wissentliche Pflichtverletzung herbeiführt;

� Vermögensschäden, die man selbst erleidet (Eigenschäden). 

Prüfen Sie genau, ob und in welchem Umfang Sie Vermögensschaden-Haftpflichtrisiken ausgesetzt sind.
Lassen Sie sich dabei von unseren Mitarbeitern beraten.

Stimmen die für die Risikobewertung notwendigen Angaben (z. B. Anzahl der Soziusse, Anzahl der Mitarbei-
ter als Ganztags- bzw. Teilzeitkräfte. Übt der Berufsträger eine freiberufliche Nebentätigkeit außerhalb der
Sozietät aus)?

Zahlen Sie bitte pünktlich den Beitrag, damit der Versicherungsschutz nicht unterbrochen wird.

Melden Sie uns auf Anfrage neue Risiken oder Risikoerhöhungen bzw. -erweiterungen, die nach Vertrags-
abschluss entstanden sind, z. B. Einstellung neuer Mitarbeiter.

Haben Sie ausreichend hohe Deckungssummen gewählt? 

Melden Sie schriftlich jeden Verstoß, der einen Schadenersatzanspruch (Vermögensschaden) zur Folge
haben könnte sofort, spätestens innerhalb einer Woche.

Leisten Sie ohne vorherige Absprache mit Ihrem Versicherer keine Zahlung an den Geschädigten und geben
insbesondere kein Schuldanerkenntnis ab. Andernfalls gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz.

Erheben Sie sofort Widerspruch gegen einen gegen Sie beantragten gerichtlichen Mahnbescheid. Informie-
ren Sie den Versicherer umgehend von einer gegen Sie erhobenen Klage und reichen Sie alle gerichtlich
zugehenden Schriftstücke schnellstens ein.

Zeigen Sie dem Versicherer auch sofort an, wenn gegen Sie ein Schadenersatzanspruch gerichtlich geltend
gemacht, die Prozesskostenhilfe beantragt oder Ihnen gerichtlich der Streit verkündigt wird. Das Gleiche gilt
im Falle eines Arrestes, einer einstweiligen Verfügung oder eines Beweissicherungsverfahrens. 

Was müssen Sie 

im Schadenfall tun? 

Was sollten Sie während der 

Laufzeit des Vertrages beachten? 

Was sollten Sie vor Vertrags-

abschluss beachten? 

Welche Ausschlüsse gibt es? 

Bis zu welcher Höhe leistet

die Vermögensschaden-

Haftpflichtversicherung? 

Wen schützt die Vermögens-

schaden-Haftpflichtversicherung? 

Was ist versichert?

Wofür wird geleistet? 

Was versteht man unter 

Vermögensschaden-

Haftpflicht? 
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Eine personengebundene Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung z. B. als Wirtschaftsprüfer oder verei-
digter Buchprüfer ist mit dem Tode oder der Berufsaufgabe des Versicherungsnehmers erloschen.

Bei vollständigem und dauerndem Wegfall des versicherten Risikos erlischt der Versicherungsschutz.

Senden Sie uns bitte Nachweise über den Risikofortfall, wie z. B. Gewerbeabmeldung oder Bestätigung über
das Erlöschen der Zulassung zu.

Der Versicherungsvertrag wird, wie kaum ein anderer Vertrag, von Vertrauen geprägt. Gegenseitige Informationen tragen dazu bei, das Vertrauen
zu erhalten und Störungen des Versicherungsschutzes zu vermeiden. Unser Wunsch ist es, zu einer langjährigen und guten Partnerschaft zu
kommen. Sollten Sie Fragen haben oder sollte Ihnen etwas nicht zusagen, wenden Sie sich bitte an uns, wir sind für Sie da.

In Beschwerdefällen können Sie sich an unseren Beauftragten für Anliegen von Mitgliedern wenden, zu erreichen unter folgender Anschrift:
Gothaer Versicherungen, Abt. BAM, 50598 Köln oder an das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen, Ludwigkirchplatz 3–4, 10719 Berlin.

Was sollten Sie bei Risiko-

fortfall beachten? 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Vermögensschaden-

Haftpflichtversicherung von Wirtschaftsprüfern und vereidigten 

Buchprüfern (mit Risikobeschreibung) – AVB-WB

A.  Der Versicherungsschutz (§§ 1–4)

I. Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer Versicherungsschutz (Deckung) für den Fall, dass er
wegen eines bei der Ausübung beruflicher Tätigkeit – von ihm selbst oder einer Person, für die er einzu-
treten hat – begangenen Verstoßes von einem anderen

auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts

für einen Vermögensschaden verantwortlich gemacht wird.

Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder Personenschäden (Tötung, Verletzung des Körpers
oder Schädigung der Gesundheit von Menschen) noch Sachschäden (Beschädigung, Verderben, Vernich-
tung oder Abhandenkommen von Sachen) sind, noch sich aus solchen – von dem Versicherungsnehmer
oder einer Person, für die er einzutreten hat, verursachten – Schäden herleiten. Als Sachen gelten ins-
besondere auch Geld und geldwerte Zeichen.

II. Nimmt eine juristische Person für sich selbst Versicherung, besteht Versicherungsschutz für die ihren
Organen und Angestellten zur Last fallenden Verstöße. In der Person des Verstoßenden gegebene
Umstände, die den Versicherungsschutz beeinflussen, werden der Versicherungsnehmerin zugerechnet;
das gilt nicht, wenn Angestellte (nicht Organe) der Versicherungsnehmerin oder sonstige Personen,
deren sie sich zur Erfüllung ihrer Berufstätigkeit bedient, in Erfüllung dieser Tätigkeit von Gesetz, Vor-
schrift, Anweisung oder Bedingung des Auftraggebers wissentlich abgewichen sind oder sonst ihre
Pflicht wissentlich verletzt haben.

III. Mitversichert ist ein gemäß § 121 Wirtschaftsprüferordnung bestellter Vertreter während der Dauer eines
Berufsverbotes. Diese Mitversicherung besteht in dem Umfange nicht, in dem der Mitversicherte durch
eine eigene Versicherung Deckung erhält.

I. Die Vorwärtsversicherung umfasst die Folgen aller vom Beginn des Versicherungsschutzes an (§ 3) bis
zum Ablauf des Vertrages vorkommenden Verstöße.

II. Die Rückwärtsversicherung bietet Deckung gegen in der Vergangenheit vorgekommene Verstöße, welche
dem Versicherungsnehmer oder versicherten Personen bis zum Abschluss der Rückwärtsversicherung
nicht bekannt geworden sind. Bei Antragstellung ist die zu versichernde Zeit nach Anfangs- und End-
punkt zu bezeichnen. Ein Verstoß gilt als bekannt, wenn ein Vorkommnis vom Versicherungsnehmer
oder von mitversicherten Personen als – wenn auch nur möglicherweise – objektiv fehlsam erkannt oder
ihnen, wenn auch nur bedingt, als fehlsam bezeichnet worden ist, auch wenn Schadenersatzansprüche
weder erhoben noch angedroht noch befürchtet worden sind.

III. Wird ein Schaden durch fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt im Zweifel der Verstoß als an dem Tag
begangen, an welchem die versäumte Handlung spätestens hätte vorgenommen werden müssen, um
den Eintritt des Schadens abzuwenden.

I. 1. Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich einer anderen Vereinbarung mit der Einlösung des
Versicherungsscheines durch Zahlung des Beitrages, der im Antrag angegebenen Kosten und
etwaiger öffentlicher Abgaben.

2. Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig bezahlt, ist der Versicherer, solange die Zah-
lung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der
Anspruch auf den Beitrag nicht innerhalb von drei Monaten vom Fälligkeitstage an gerichtlich
geltend gemacht wird.

3. Ist der Beitrag zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles noch nicht bezahlt, ist der Versicherer
dem Versicherungsnehmer gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei.

4. Wird der erste Beitrag erst nach dem als Beginn der Versicherung festgesetzten Zeitpunkt eingefor-
dert, alsdann aber ohne Verzug bezahlt, beginnt der Versicherungsschutz mit dem vereinbarten Zeit-
punkt.

II. 1. Der Versicherungsschutz umfasst die Befriedigung begründeter und die Abwehr unbegründeter
Schadenersatzansprüche.

2. Die Versicherungssumme stellt den Höchstbetrag der dem Versicherer – abgesehen vom Kosten-
punkte (s. Ziff. 8) – in jedem einzelnen Schadenfall obliegenden Leistung dar, und zwar mit der
Maßgabe, dass nur eine einmalige Leistung der Versicherungssumme in Frage kommt

a) gegenüber mehreren entschädigungspflichtigen Personen, auf welche sich der Versicherungs-
schutz erstreckt,

b) bezüglich eines aus mehreren Verstößen stammenden einheitlichen Schadens,

c) bezüglich sämtlicher Folgen eines Verstoßes, ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder
mehreren aufeinander folgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher
oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitlicher Verstoß, wenn
die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammen-
hang stehen. In diesem Fall ist die Leistung des Versicherers auf das Fünffache der Mindestver-
sicherungssumme begrenzt.

§ 3

Beginn und Umfang des

Versicherungsschutzes

§ 2

Vorwärts- und Rückwärts-

versicherung 

§ 1

Gegenstand der Versicherung
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Ist die vereinbarte Versicherungssumme höher als das Fünffache der gesetzlich vorgeschrie-
benen Mindestversicherungssumme, tritt der Versicherer mit der vereinbarten Versicherungs-
summe ein.

Die Begrenzung auf das Fünffache der Versicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschrie-
benen Pflichtprüfungen.

3. Eine Höchstleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres (Jahres-
höchstleistung) kann für den Teil der vereinbarten Versicherungssumme, der die Mindestversiche-
rungssumme übersteigt, auf ein Mehrfaches oder auf ein Einfaches dieses Teiles begrenzt werden.
Von der Summe, die vom Versicherungsnehmer aufgrund richterlichen Urteils oder eines vom Versi-
cherer genehmigten Anerkenntnisses oder Vergleiches zu bezahlen ist (Haftpflichtsumme), ersetzt
der Versicherer

von den ersten 5.000 EUR 90 %,
vom Mehrbetrag bis 50.000 EUR 97,5 %,
vom Mehrbetrag 99 %.

4. Der vom Versicherungsnehmer selbst zu tragende Schaden beträgt in jedem Fall mindestens 50 EUR
(Mindestselbstbehalt), höchstens 2.500 EUR.

Ein höherer Selbstbehalt kann vereinbart werden.

Ein Selbstbehalt ist jedoch ausgeschlossen, wenn bei Geltendmachung des Schadens durch einen
Dritten die Stellung des Wirtschaftsprüfers oder vereidigten Buchprüfers oder die Anerkennung der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder Buchprüfungsgesellschaft erloschen ist.

5. Ein Anspruch auf Rückforderung von Gebühren fällt nicht unter den Versicherungsschutz.

6. An der Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, die zur Abwendung der zwangsweisen Beitreibung der
Haftpflichtsumme zu leisten ist, beteiligt sich der Versicherer in demselben Umfange wie an der
Ersatzleistung.

7. Die Kosten eines gegen den Versicherungsnehmer anhängig gewordenen, einen gedeckten Haft-
pflichtanspruch betreffenden Haftpflichtprozesses sowie einer wegen eines solchen Anspruchs mit
Zustimmung des Versicherers vom Versicherungsnehmer betriebenen negativen Feststellungsklage
oder Nebenintervention gehen voll zu Lasten des Versicherers. Es gilt dabei aber Folgendes:

a) Übersteigt der Haftpflichtanspruch die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Gebühren
und Pauschsätze nur nach der der Versicherungssumme entsprechenden Wertklasse. Bei den
nicht durch Pauschsätze abzugeltenden Auslagen tritt eine verhältnismäßige Verteilung auf
Versicherer und Versicherungsnehmer ein.

b) Übersteigt der Haftpflichtanspruch nicht den Betrag des Mindestselbstbehalts, treffen den
Versicherer keine Kosten.

c) Sofern ein Versicherungsnehmer sich selbst vertritt oder durch einen Sozius oder Mitarbeiter
vertreten lässt, werden eigene Gebühren nicht erstattet.

8. Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis,
Befriedigung oder Vergleich an dem Widerstand des Versicherungsnehmers scheitert oder falls der
Versicherer seinen vertragsmäßigen Anteil zur Befriedigung des Geschädigten zur Verfügung stellt,
hat der Versicherer für den von der Weigerung bzw. der Verfügungstellung an entstehenden Mehr-
aufwand an Hauptsache, Zinsen und Kosten ihm gegenüber nicht aufzukommen.

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflichtansprüche

1. a) welche vor ausländischen Gerichten geltend gemacht werden; dies gilt auch im Falle eines inlän-
dischen Vollstreckungsurteils (§ 722 ZPO);

b) aus der Verletzung oder Nichtbeachtung ausländischen Rechts;

Der Risikoausschluss gilt jedoch nicht für das europäische Ausland, die Türkei und die Staaten auf dem
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion einschließlich Litauen, Lettland und Estland.

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus betriebswirtschaftlicher Prüfungstätigkeit in Staaten,
die zuvor nicht genannt sind, wenn dem Auftrag zwischen dem Versicherungsnehmer und seinem Auf-
traggeber nur deutsches Recht zugrundeliegt. Die Leistungspflicht des Versicherers ist in diesen Fällen
auf die gesetzlich vorgeschriebene Mindestversicherungssumme beschränkt.

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus der geschäftsmäßigen Hilfe in Steuersachen, die das
Abgabenrecht von Staaten betrifft, die zuvor nicht genannt sind, wenn dem Auftrag zwischen dem Versi-
cherungsnehmer und seinem Auftraggeber nur deutsches Recht zugrundeliegt. Die Leistungspflicht des
Versicherers ist in diesen Fällen auf die gesetzlich vorgeschriebene Mindestversicherungssumme
beschränkt.

Der zuvor genannte Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Ansprüche aus der Tätigkeit als Insol-
venz-, Konkurs-, Vergleichs-, Zwangs-, und Nachlassverwalter, als Liquidator, Sequester, Testamentsvoll-
strecker, Pfleger, Vormund und Treuhänder, als Sachwalter, Gläubigerausschuss- und Gläubigerbeirats-
mitglied sowie als Schiedsrichter oder Schiedsgutachter, sofern die Bestellung nach ausländischem
Recht erfolgte.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeit-
punkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist.

2. soweit sie aufgrund Vertrag oder bindender Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hin-
ausgehen;

3. wegen Schäden, die durch Fehlbeträge bei der Kassenführung, durch Verstöße beim Zahlungsakt oder
durch Veruntreuung durch das Personal des Versicherungsnehmers entstehen;

§ 4

Ausschlüsse 
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4. aus der Tätigkeit des Versicherungsnehmers als Leiter, Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied privater
Unternehmungen, Vereine, Verbände oder als Angestellter;

5. wegen Schadenverursachung durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder
Bedingung des Auftraggebers oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung. Der Versicherungsneh-
mer behält, wenn dieser Ausschlussgrund nicht in seiner Person und auch nicht in der Person eines
Sozius vorliegt – unbeschadet der Bestimmungen des § 7 IV 2 – den Anspruch auf Versicherungsschutz;

6. wegen Schäden, die dadurch entstanden sind, dass

a) der Versicherungsnehmer im Bereich eines unternehmerischen Risikos, das sich im Rahmen der
Ausübung einer versicherten Tätigkeit ergibt, einen Verstoß begeht, z. B. als Insolvenzverwalter bei
der Fortführung eines Unternehmens, als Testamentsvollstrecker, soweit ein gewerbliches Unterneh-
men zum Nachlass gehört, als Notgeschäftsführer oder als geschäftsführender Treuhänder;

b) ein Versicherungsvertrag nicht abgeschlossen oder fortgesetzt wurde, es sei denn, der Versicherungs-
nehmer beweist, dass von dem Abschluss oder der Fortführung nicht bewusst abgesehen wurde.

B.  Der Versicherungsfall (§§ 5 und 6)

1. Versicherungsfall
Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist der Verstoß, der Haftpflichtansprüche gegen den Versi-
cherungsnehmer zur Folge haben könnte.

2. Schadenanzeige
Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer (§ 1 I) unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche,
schriftlich anzuzeigen.

Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein Strafbefehl oder ein Mahnbescheid erlassen, so hat
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu erstatten, auch wenn er den Versi-
cherungsfall selbst bereits angezeigt hat. Macht der Geschädigte seinen Anspruch gegenüber dem
Versicherungsnehmer geltend, so ist dieser zur Anzeige innerhalb einer Woche nach der Erhebung des
Anspruchs verpflichtet. Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gerichtlich geltend gemacht,
Prozesskostenhilfe beantragt oder wird ihm gerichtlich der Streit verkündet, so hat er außerdem unver-
züglich Anzeige zu erstatten. Das gleiche gilt im Falle eines Arrestes, einer einstweiligen Verfügung oder
eines Beweissicherungsverfahrens. Durch die Absendung der Anzeige werden die Fristen gewahrt. Für
die Erben des Versicherungsnehmers tritt an Stelle der Wochenfrist jeweils eine Frist von einem Monat.

3. Weitere Behandlung des Schadenfalles

a) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, unter Beachtung der Weisungen des Versicherers (ins-
besondere auch hinsichtlich der Auswahl des Prozessbevollmächtigten) nach Möglichkeit für die
Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen und alles zu tun, was zur Klarstellung des
Schadenfalles dient, sofern ihm dabei nichts Unbilliges zugemutet wird. Er hat den Versicherer bei
der Abwehr des Schadens sowie bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen, ihm
ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten, alle Tatumstände, welche auf den
Schadenfall Bezug haben, mitzuteilen und alle nach Ansicht des Versicherers für die Beurteilung des
Schadenfalls erheblichen Schriftstücke einzusenden.

Der Versicherungsnehmer ist nicht berechtigt, ohne vorherige Zustimmung des Versicherers einen
Haftpflichtanspruch ganz oder zum Teil anzuerkennen oder zu vergleichen oder zu befriedigen.

Den aus Anlass eines Schadenfalles erforderlichen Schriftwechsel hat der Versicherungsnehmer
unentgeltlich zu führen.

b) Eine Streitverkündung seitens des Versicherungsnehmers an den Versicherer ist nicht erforderlich;
die Kosten einer solchen werden vom Versicherer nicht ersetzt.

c) Der Versicherer gilt als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder Abwehr des Anspruchs ihm zweck-
mäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

4. Zahlung des Versicherers

Steht fest, was der Versicherer zu leisten hat, so sind die fälligen Beträge spätestens innerhalb einer
Woche, die Renten an den Fälligkeitsterminen, zu bezahlen. Der Versicherer kann jedoch verlangen,
dass der Versicherungsnehmer seinen Schadenanteil an eine vom Versicherer bestimmte Stelle abführt
und die Quittung dafür dem Versicherer einsendet. Die einwöchige Frist läuft ebenfalls vom Eingang der
Quittung.

Bei außergerichtlicher Erledigung des Versicherungsfalls soll, wenn möglich, die schriftliche Erklärung
des Ansprucherhebenden, dass er für seine Ansprüche befriedigt sei, beigebracht werden; der Versiche-
rer kann Beglaubigung der Unterschrift des Ansprucherhebenden verlangen.

Wird eine Obliegenheit verletzt, die nach § 5 dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, ist der Versicherer
dem Versicherungsnehmer gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass die Verlet-
zung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grob fahrlässiger Verletzung bleibt der
Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als die Verletzung Einfluss weder auf die Feststellung des Ver-
sicherungsfalles noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung
gehabt hat. Handelt es sich hierbei um die Verletzung von Obliegenheiten zwecks Abwendung oder Minde-
rung des Schadens, bleibt der Versicherer bei grob fahrlässiger Verletzung zur Leistung insoweit verpflichtet,
als der Umfang des Schadens auch bei gehöriger Erfüllung der Obliegenheiten nicht geringer gewesen wäre.

§ 6

Rechtsverlust

§ 5
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C.  Das Versicherungsverhältnis (§§ 7–13)

I. 1. Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtansprüche gegen andere Personen als den Versiche-
rungsnehmer selbst – mitversicherte Personen – erstreckt, finden alle in dem Versicherungsvertrag
bezüglich des Versicherungsnehmers getroffenen Bestimmungen auch auf diese Personen sinn-
gemäße Anwendung. Der Versicherungsnehmer bleibt neben dem Versicherten für die Erfüllung der
Obliegenheiten verantwortlich.

2. Mitversicherte Personen können ihre Versicherungsansprüche selbständig geltend machen. Das-
selbe gilt für Sozien, die im Versicherungsschein oder in einem Nachtrag zum Versicherungsschein
namentlich genannt sind.

II. Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst sowie seiner Angehörigen gegen den Versicherten sind,
soweit nichts anderes vereinbart ist, von der Versicherung ausgeschlossen.

III. Die Versicherungsansprüche können vor ihrer endgültigen Feststellung ohne ausdrückliche Zustimmung
des Versicherers nicht abgetreten oder verpfändet werden.

IV. 1. Rückgriffsansprüche des Versicherungsnehmers gegen Dritte, ebenso dessen Ansprüche auf Kosten-
ersatz, auf Rückgabe hinterlegter und auf Rückerstattung bezahlter Beträge sowie auf Abtretung 
gemäß § 255 BGB gehen in Höhe der vom Versicherer geleisteten Zahlung ohne weiteres auf diesen
über. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Der
Versicherer kann die Ausstellung einer den Forderungsübergang nachweisenden Urkunde verlangen.

2. Rückgriff gegen Angestellte des Versicherungsnehmers wird nur genommen, wenn der Angestellte
seine Pflichten wissentlich verletzt hat.

3. Hat der Versicherungsnehmer auf einen Anspruch gemäß Ziff. 1 oder ein zu dessen Sicherung dien-
endes Recht verzichtet, bleibt der Versicherer nur insoweit verpflichtet, als der Versicherungsnehmer
beweist, dass die Verfolgung des Anspruchs ergebnislos geblieben wäre.

I. Der erste oder einmalige Beitrag wird mit Abschluss des Versicherungsvertrages fällig. Die nach Beginn
des Versicherungsschutzes (§ 3 1) zahlbaren regelmäßigen Folgebeiträge sind an den im Versicherungs-
schein festgesetzten Zahlungsterminen und sonstige Beiträge bei Bekanntgabe an den Versicherungs-
nehmer zuzüglich etwaiger öffentlicher Abgaben zu entrichten. Unterbleibt die Zahlung, ist der Versiche-
rungsnehmer auf seine Kosten unter Hinweis auf die Folgen fortdauernden Verzugs durch einen an seine
letztgenannte Adresse gerichteten eingeschriebenen Brief zur Zahlung innerhalb einer Frist von zwei
Wochen aufzufordern. Tritt der Verstoß nach dem Ablauf dieser Frist ein und ist der Versicherungsnehmer
zur Zeit des Eintritts mit der Zahlung des Beitrags oder der Kosten im Verzug, ist der Versicherer dem Ver-
sicherungsnehmer gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei. Nach dem Ablauf der Frist ist der
Versicherer, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist, berechtigt, das Versiche-
rungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen oder, solange noch nicht sechs
Monate seit Ablauf der zweiwöchigen Frist verstrichen sind, den rückständigen Beitrag nebst Kosten
gerichtlich einzuziehen. Bei Teilzahlung des Jahresbeitrages werden die noch ausstehenden Raten des
Jahresbeitrages sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit Zahlung einer Rate in Verzug gerät.

Ist vereinbart, dass der Versicherer die jeweils fälligen Beiträge von einem Konto einzieht und kann ein
Beitrag aus Gründen, die der Versicherungsnehmer zu vertreten hat, nicht fristgerecht eingezogen wer-
den oder widerspricht der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung von seinem Konto, gerät
er in Verzug und es können ihm auch die daraus entstehenden Kosten in Rechnung gestellt werden. Der
Versicherer ist zu weiteren Abbuchungsversuchen berechtigt, aber nicht verpflichtet. Ist die Einziehung
eines Beitrages aus Gründen, die der Versicherungsnehmer nicht zu vertreten hat, nicht möglich, so
kommt er erst in Verzug, wenn er nach schriftlicher Zahlungsaufforderung nicht fristgerecht zahlt. Kann
aufgrund eines Widerspruchs oder aus anderen Gründen ein Beitrag nicht eingezogen werden, so kann
der Versicherer von weiteren Einzugsversuchen absehen und den Versicherungsnehmer schriftlich zur
Zahlung durch Überweisung auffordern.

II. 1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Erhalt einer Aufforderung des Versicherers, welche
auch durch einen der Beitragsrechnung beigefügten Hinweis erfolgen kann, Mitteilung darüber zu
machen, ob und welche Änderung in dem versicherten Risiko gegenüber den zum Zwecke der Bei-
tragsbemessung gemachten Angaben eingetreten ist. Diese Anzeige ist innerhalb eines Monats
nach Erhalt der Aufforderung zu machen. Auf Verlangen des Versicherers sind die Angaben durch die
Geschäftsbücher oder sonstige Belege nachzuweisen.

2. Aufgrund der Änderungsanzeige oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag entsprechend dem
Zeitpunkt der Veränderung richtiggestellt.

3. Unterlässt es der Versicherungsnehmer, die obige Anzeige rechtzeitig zu erstatten, so kann der Ver-
sicherer für die Zeit, für welche die Angaben zu machen waren, an Stelle der Beitragsregulierung
(Ziff. 1) als nachzuzahlenden Beitrag einen Betrag in Höhe des für diese Zeit bereits bezahlten Bei-
trages verlangen. Werden die Angaben nachträglich, aber noch innerhalb zweier Monate nach Emp-
fang der Aufforderung zur Nachzahlung gemacht, so ist der Versicherer verpflichtet, den etwa zuviel
gezahlten Betrag des Beitrages zurückzuerstatten.

III. 1. Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragszeit oder wird es nach Beginn der Versi-
cherung rückwirkend aufgehoben oder ist es von Anfang an nichtig, so gebührt dem Versicherer Bei-
trag oder Geschäftsgebühr nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (z. B. §§ 40 und 68 VVG).

2. Endet das Versicherungsverhältnis infolge Kündigung im Schadenfalle (§ 9 II 1), so gebührt dem
Versicherer der Teil des Beitrages, welcher der abgelaufenen Versicherungszeit entspricht.

IV. War der Beitrag auf mehrere Jahre vorausbezahlt, ist der Berechnung des dem Versicherer zustehenden
Beitrages der Beitrag zugrunde zu legen, der bei Vorauszahlung auf die Zeit, für welche dem Versicherer
nach Ziff. III. der Beitrag gebührt, zu zahlen gewesen wäre.

§ 8

Beitragszahlung, 

Beitragsregulierung,

Beitragsrückerstattung 

§ 7

Versicherung für fremde Rech-

nung, Abtreten der Versicherungs-

ansprüche, Rückgriffsansprüche 
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I. Der Vertrag ist zunächst für die in dem Versicherungsschein festgesetzte Zeit abgeschlossen. Beträgt
diese mindestens ein Jahr, bewirkt die Unterlassung rechtswirksamer Kündigung eine Verlängerung des
Vertrages jeweils um ein Jahr. Die Kündigung ist rechtswirksam, wenn sie spätestens drei Monate vor
dem jeweiligen Ablaufe des Vertrages schriftlich erklärt wird; sie soll durch eingeschriebenen Brief
erfolgen.

II. 1. Das Versicherungsverhältnis kann nach Eintritt eines Versicherungsfalles gekündigt werden, wenn
eine Zahlung auf Grund eines Versicherungsfalles geleistet oder der Haftpflichtanspruch rechtshän-
gig geworden ist oder der Versicherungsnehmer mit einem von ihm geltend gemachten Versiche-
rungsanspruch rechtskräftig abgewiesen ist. Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem
Monat einzuhalten. Der Versicherungsnehmer kann mit sofortiger Wirkung oder zum Schluss der
laufenden Versicherungsperiode kündigen.

2. Das Recht zur Kündigung erlischt, wenn es nicht spätestens einen Monat, nachdem die Zahlung
geleistet, der Rechtsstreit durch Klagerücknahme, Anerkenntnis oder Vergleich beigelegt oder das
Urteil rechtskräftig geworden ist, ausgeübt wird.

III. Die Kündigung ist nur dann rechtzeitig erklärt, wenn sie dem Vertragspartner innerhalb der jeweils vor-
geschriebenen Frist zugegangen ist.

IV. Bei Wegfall des versicherten Interesses (Wegfall der Bestellung) erlischt der Versicherungsschutz. § 1 III
bleibt unberührt.

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in zwei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt am
Schluss des Jahres, in dem die Versicherungsleistung fällig wird. Ist der Anspruch angemeldet, bleibt der
Zeitraum zwischen Anmeldung und abschließender schriftlicher Entscheidung des Versicherers bei der Frist-
berechnung unberücksichtigt.

Der Versicherungsnehmer verliert den Anspruch auf die Versicherungsleistung, wenn er ihn nicht innerhalb
einer Frist von sechs Monaten nach Zugang der ablehnenden Entscheidung des Versicherers gerichtlich
geltend macht. Diese Frist beginnt erst, wenn der Versicherer in seiner Ablehnung auf die Rechtsfolgen des
Fristablaufs hingewiesen hat.

Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag können gegen den Versicherer bei dem für seinen Geschäftssitz
oder für den Geschäftssitz seiner vertragsführenden Niederlassung örtlich zuständigen Gericht geltend
gemacht werden. Ist der Vertrag durch Vermittlung eines Vertreters des Versicherers zustande gekommen,
kann auch das Gericht des Ortes angerufen werden, an dem der Vertreter z. Zt. der Vermittlung seine gewerb-
liche Niederlassung oder, wenn er eine solche nicht unterhält, seinen Wohnsitz hat. Der Versicherer kann
Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an dem für den Wohnsitz, den Sitz oder die Niederlassung des
Versicherungsnehmers örtlich zuständigen Gericht geltend machen.

Für den Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht.

Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind schriftlich abzugeben und sollen an die
Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als
zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

a) Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers

I. 1. Der Versicherungsnehmer hat bei der Schließung des Vertrages alle ihm bekannten Umstände, die
für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer anzuzeigen. Soll eine andere Person
versichert werden, so ist auch diese neben dem Versicherungsnehmer für die wahrheitsgemäße und
vollständige Anzeige risikoerheblicher Umstände und die Beantwortung der Fragen verantwortlich.
Erheblich sind die Gefahrumstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers, den Ver-
trag überhaupt oder zu dem vereinbarten Inhalt abzuschließen, einen Einfluss auszuüben. Ein
Umstand, nach welchem der Versicherer ausdrücklich und schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel als
erheblich.

2. Ist die Anzeige eines erheblichen Umstandes unterblieben, so kann der Versicherer von dem Vertrag
zurücktreten. Das gleiche gilt, wenn die Anzeige eines erheblichen Umstandes deshalb unterblieben
ist, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis des Umstandes arglistig entzogen hat.

3. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Umstand kannte, oder
wenn die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers unterblieben ist.

II. 1. Der Versicherer kann von dem Vertrag auch dann zurücktreten, wenn über einen erheblichen
Umstand eine unrichtige Anzeige gemacht worden ist.

2. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem Versicherer bekannt war oder die
Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers unrichtig gemacht worden ist.

III. Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrumstände anhand schriftlicher, von dem Versicherer gestellter
Fragen anzuzeigen, kann der Versicherer wegen unterbliebener Anzeige eines Umstandes, nach welchem
nicht ausdrücklich gefragt worden ist, nur im Fall arglistiger Verschweigung zurücktreten.

IV. Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem Vertreter ohne Vertretungsmacht geschlos-
sen, so kommt für das Rücktrittsrecht des Versicherers nicht nur die Kenntnis und die Arglist des Vertre-
ters, sondern auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers in Betracht. Der Versiche-
rungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeige eines erheblichen Umstandes ohne Verschulden
unterblieben oder unrichtig gemacht ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch ihm selbst ein
Verschulden zur Last fällt.

§ 11

Anzeigen und 

Willenserklärungen 

§ 10

Verjährung, Klagefrist, 
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§ 9

Vertragsdauer, Kündigung 



10

V. 1. Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in
welchem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt.

2. Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Versicherungsnehmer. Im Fall des Rücktritts
sind, soweit das Versicherungsvertragsgesetz nicht in Ansehung des Beitrages ein anderes
bestimmt, beide Teile verpflichtet, einander die empfangenen Leistungen zurückzugewähren; eine
Geldsumme ist von dem Zeitpunkt des Empfangs an zu verzinsen.

VI. Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetreten ist, so bleibt die Verpflichtung zur
Leistung gleichwohl bestehen, wenn der Umstand, in Ansehung dessen die Anzeigepflicht verletzt ist,
keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf die Leistung des Versicherers gehabt hat.

VII. Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über Gefahrumstände anzufechten,
bleibt unberührt.

b) Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers während der Vertragslaufzeit

Treten Umstände, die für die Übernahme des Versicherungsschutzes Bedeutung haben, nach Unterzeich-
nung des Antrags und vor Zugang des Versicherungsscheins beim Versicherungsnehmer ein oder ändern
sich die bei Antragstellung angegebenen Umstände, ist der Versicherungsnehmer gleichfalls verpflichtet,
dies anzuzeigen. Unrichtige Angaben zu den Gefahrumständen oder das arglistige Verschweigen sons-
tiger Gefahrumstände können den Versicherer berechtigen, den Versicherungsschutz zu versagen.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer auf Befragen unverzüglich alle nach Vertrags-
schluss eintretenden, die übernommene Gefahr erhöhenden Umstände mitzuteilen. Dies gilt sowohl für
die vom Versicherungsnehmer als auch von Dritten mit Duldung des Versicherungsnehmers verursachten
Gefahrerhöhungen.

Zur Vermeidung von Nachteilen ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, Änderungen seiner Anschrift
unverzüglich mitzuteilen. Ansonsten gelten an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift per Ein-
schreiben gesandte Mitteilungen als rechtsverbindlich. Entsprechendes gilt für eine Namensänderung.

c) Widerrufs- und Widerspruchsrecht des Versicherungsnehmers

I. Der Versicherungsnehmer hat bei einem mehrjährigen Vertrag ein gesetzliches Widerrufsrecht, über das
er belehrt werden muss. Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn und soweit der Versicherer auf Wunsch
des Versicherungsnehmers sofortigen Versicherungsschutz gewährt oder wenn die Versicherung nach
dem Inhalt des Antrages für die bereits ausgeübte gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit
des Versicherungsnehmers bestimmt ist.

Unterbleibt die Belehrung, so erlischt das Widerrufsrecht einen Monat nach Zahlung des ersten Beitrages.

II. Werden die für den Vertrag geltenden Versicherungsbedingungen oder die weitere für den Vertragsinhalt
maßgebliche Verbraucherinformation erst zusammen mit dem Versicherungsschein übersandt, hat der
Versicherungsnehmer anstelle des Widerrufsrechts nach Ziff. I ein gesetzliches Widerspruchsrecht, über
das er belehrt werden muss.

Unterbleibt die Belehrung oder liegen dem Versicherungsnehmer der Versicherungsschein, die Versiche-
rungsbedingungen oder die Verbraucherinformation nicht vollständig vor, kann dieser noch innerhalb
eines Jahres nach Zahlung des ersten Beitrages widersprechen.

I. 1. Als Sozien gelten Berufsangehörige, die ihren Beruf nach außen hin gemeinschaftlich ausüben,
ohne Rücksicht darauf, ob sie durch Gesellschaftsvertrag oder einen anderen Vertrag verbunden
sind.

2. Wer als Mitglied einer Sozietät außerhalb der Sozietät tätig wird, gilt insoweit nicht als Sozius.

II. Der Versicherungsfall auch nur eines Sozius gilt als Versicherungsfall aller Sozien. Der Versicherer tritt für
diese zusammen mit einer einheitlichen Durchschnittsleistung ein. Dieser Durchschnittsversicherungs-
schutz besteht (nach Maßgabe des § 7 I 1) auch zugunsten eines Sozius, der nicht Versicherungsnehmer
ist.

III. Ein Ausschlussgrund nach § 4, der in der Person eines Sozius vorliegt, geht zu Lasten aller Sozien.

IV. Für die zu II erwähnte Durchschnittsleistung gilt folgendes:

1. Die Leistung auf die Haftpflichtsumme ist in der Weise zu berechnen, dass zunächst bei jedem ein-
zelnen Sozius festgestellt wird, wieviel er vom Versicherer zu erhalten hätte, wenn er, ohne Sozius
zu sein, allein einzutreten hätte (fiktive Leistung), und sodann die Summe dieser fiktiven Leistungen
durch die Zahl aller Sozien geteilt wird.

2. Bezüglich der Kosten sind die Bestimmungen in § 3 II 8 in sinngemäßer Verbindung mit den vor-
stehenden Bestimmungen anzuwenden.

V. 1. Gehört einer Sozietät ein Wirtschaftsprüfer an, tritt der Versicherer für diesen Wirtschaftsprüfer im
Umfang der für ihn bestehenden Versicherung mit der Maßgabe ein, dass die sich ergebende Durch-
schnittsleistung für alle Sozien zusammen wenigstens die gesetzlich vorgeschriebene Mindestver-
sicherungssumme von 1.000.000 EUR erreicht.

2. Das gleiche gilt sinngemäß für Sozietäten, an denen ein vereidigter Buchprüfer oder eine nach 
§ 131 b) Abs. 2, § 131 f) Abs. 2 der Wirtschaftsprüferordnung vorläufig bestellte Person beteiligt ist.

3. Der Versicherer ist berechtigt, einen etwaigen Mehrbeitrag vom Beginn der Sozietät an nachzufordern.

Der Versicherer ist verpflichtet, der Wirtschaftsprüferkammer den Beginn und die Beendigung oder Kündi-
gung des Versicherungsvertrages sowie jede Änderung des Versicherungsvertrages, die den vorgeschriebe-
nen Versicherungsschutz beeinträchtigt, den Beginn und die Beendigung der Versicherungspflicht in Folge
einer Änderung der Form der beruflichen Tätigkeit und den Widerruf einer vorläufigen Deckungszusage
unverzüglich anzuzeigen.

§ 13

Meldepflichten des Versicherers
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D.  Abweichungen von der Pflichtversicherung (§§ 14–16)

Soweit die vereinbarte Versicherungssumme den Betrag von einer Million Euro übersteigt oder soweit der
Umfang des vereinbarten Versicherungsschutzes über den Umfang des gesetzlich vorgeschriebenen Ver-
sicherungsschutzes hinausgeht, gelten die vorstehenden Bedingungen entsprechend, wenn nicht nach-
stehend oder durch zusätzliche Vereinbarungen Abweichendes bestimmt ist. Erweiterungen des Ver-
sicherungsschutzes lassen den Umfang des gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsschutzes unberührt.

1. Der Versicherer ist berechtigt,

– bei Änderung von Gesetzen, auf denen die Bestimmungen des Versicherungsvertrages beruhen,

– bei unmittelbar den Versicherungsvertrag betreffenden Änderungen der höchstrichterlichen Recht-
sprechung, der Verwaltungspraxis des Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungswesen oder der
Kartellbehörden,

– im Fall der Unwirksamkeit von Bedingungen,

– sowie zur Abwendung einer Kartell- oder aufsichtsbehördlichen Beanstandung,

einzelne Bedingungen mit Wirkung für bestehende Verträge zu ergänzen oder zu ersetzen. Die neuen
Bedingungen sollen den ersetzten rechtlich und wirtschaftlich weitestgehend entsprechen. Sie dürfen
die Versicherten auch unter Berücksichtigung der bisherigen Auslegung in rechtlicher und wirtschaft-
licher Hinsicht nicht unzumutbar benachteiligen.

2. Die geänderten Bedingungen werden dem Versicherungsnehmer schriftlich bekanntgegeben und erläu-
tert. Sie gelten als genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe schriftlich widerspricht. Hierauf wird er bei der Bekanntgabe besonders hingewiesen. Zur
Fristwahrung ist die Absendung ausreichend. Bei fristgerechtem Widerspruch laufen die Verträge mit den
ursprünglichen Bedingungen weiter.

3. Zur Beseitigung von Auslegungszweifeln kann der Versicherer den Wortlaut von Bedingungen ändern,
wenn diese Anpassung vom bisherigen Bedingungstext gedeckt ist und den objektiven Willen sowie die
Interessen beider Parteien berücksichtigt. Das Verfahren nach Abs. 2 ist zu beachten.

Unterhält der Versicherungsnehmer aufgrund zusätzlicher Qualifikationen weitere Versicherungsverträge
(z. B. in der Eigenschaft als Rechtsanwalt, Patentanwalt oder Rechtsbeistand) und kann er für einen und den-
selben Verstoß Versicherungsschutz auch aus einem weiteren Versicherungsvertrag in Anspruch nehmen,
begrenzt die Versicherungssumme des Vertrages mit der höchsten Versicherungssumme, bei gleich hohen
Versicherungssummen diese Versicherungssumme die Leistung aller bezüglich dieses Verstoßes eintritts-
pflichtigen Versicherer; eine Kumulation der Versicherungssummen findet nicht statt. § 59 Abs. 2 Satz 1 VVG
gilt entsprechend.

Im bedingungsgemäßen Umfang mitversichert sind Ansprüche wegen Sachschäden

1. an Akten und anderen für die Sachbehandlung in Betracht kommenden Schriftstücken,

2. an sonstigen beweglichen Sachen, die das Objekt der versicherten Betätigung des Versicherungsneh-
mers bilden, sofern es sich nicht um Sachschäden aus Anlass der Ausübung technischer Berufstätigkeit
oder der Verwaltung von Grundstücken handelt.

Das gilt nicht für Ansprüche wegen Sachschäden, die entstehen durch Abhandenkommen von Geld, geldwer-
ten Zeichen, Wertsachen, Inhaberpapieren und in blanko indossierten Orderpapieren; das Abhandenkom-
men von Wechseln sowie von zu Protest gegangenen Schecks fällt nicht unter diese Bestimmung.

E.  Sonstiges

Beschwerden können außer an den Versicherer auch an das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungs-
wesen, Ludwigkirchplatz 3–4, 10719 Berlin, gerichtet werden.

§ 17

Beschwerden

§ 16

Sachschäden

§ 15
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Bedingungsanpassungsklausel
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Risikobeschreibung zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 

von Wirtschaftsprüfern und vereidigten Buchprüfern

I. Der Versicherungsschutz umfasst die Erledigung der beruflichen Aufgaben eines Wirtschaftsprüfers oder
vereidigten Buchprüfers gemäß § 2, § 43 a Abs. 4 Nr. 6, § 129 WPO, und zwar

1. die Durchführung betriebswirtschaftlicher Prüfungen, insbesondere solcher von Jahresabschlüssen
wirtschaftlicher Unternehmen, die Erteilung von Bestätigungsvermerken über die Vornahme und das
Ergebnis solcher Prüfungen einschließlich der Aufstellung von Bilanzen und Vermögensübersichten;

2. die Beratung und Vertretung in Steuersachen einschließlich der Hilfestellung in Steuerstrafsachen
und bei der Erfüllung von Buchführungspflichten;

3. Tätigkeiten, welche die Beratung und Wahrung fremder Interessen in wirtschaftlichen Angelegen-
heiten zum Gegenstand haben, z. B.:

a) die wirtschaftliche Beratung bei der Gründung, Umwandlung, Sanierung, Auflösung oder bei
dem Verkauf von Unternehmen,

beim Abschluss von Verträgen,

bei der Gründung und Unterhaltung betrieblicher Versorgungseinrichtungen,

bei Finanzierung von Projekten,

bei Aufstellung von Budgets und Wirtschaftlichkeitsberechnungen;

b) die Unternehmens- und Organisationsberatung;

c) die Beratung bei der Einrichtung von Datenverarbeitungsanlagen und der Erstellung von Pro-
grammen, soweit letztere nicht technischen Zwecken dienen.

Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer oder die von ihm mit diesen Arbeiten betrau-
ten Personen über die besonderen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um diesen Auftrag
sachgerecht durchführen zu können.

Auf die elektronische Datenverarbeitung oder die Erstellung von Datenträgern erstreckt sich der
Versicherungsschutz nur dann, wenn diese Arbeiten im Zusammenhang mit einer anderen ver-
sicherten Tätigkeit erledigt werden.

Nicht versichert ist die Empfehlung einer bestimmten Datenverarbeitungsanlage;

d) die Wahrung fremder Interessen als Vermögens-, Haus- und Grundbesitzverwalter, als Betreuer
von Kreditsicherheiten, bei Durchführung außergerichtlicher Vergleiche;

4. die treuhänderische Verwaltung, z. B. die Tätigkeit als gesetzlicher und rechtsgeschäftlicher Treu-
händer,

5. die berufsübliche Erstattung von Gutachten einschließlich der Erstellung versicherungsmathemati-
scher Gutachten für die Bildung und Überprüfung von Pensions- und sonstigen Rentenrückstellun-
gen und für die Gründung und Unterhaltung von Pensionskassen und ähnlichen Versorgungseinrich-
tungen, auch soweit dazu elektronische Datenverarbeitungsmaschinen benutzt werden.

Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer oder die von ihm mit diesen Arbeiten betrauten
Personen über die besonderen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um diesen Auftrag sach-
gerecht durchführen zu können.

II. Eingeschlossen sind in den Versicherungsschutz die Tätigkeiten als

1a. lnsolvenzverwalter, Sachwalter, Gläubigerausschussmitglied, Treuhänder gemäß Ins0;

1b. Konkursverwalter, Vergleichsverwalter, Verwalter nach der Gesamtvollstreckungsordnung, Liquidator,
Zwangsverwalter, Sequester, Sachwalter, Gläubigerausschussmitglied und Gläubigerbeiratsmitglied;

2. Testamentsvollstrecker, Nachlasspfleger, Nachlassverwalter, Vormund, Betreuer, Pfleger, Beistand;

3. Schiedsrichter oder Schiedsgutachter.

III. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten ein-
schließlich der Rechtsberatung, soweit die nach § 3 Ziff. 6, § 5 Ziff. 2 und 3 des Gesetzes zur Verhütung
von Missbräuchen auf dem Gebiet der Rechtsberatung gezogenen Grenzen nicht bewusst überschritten
werden.

IV. Nicht versichert sind

1. Tätigkeiten, die mit dem Beruf des Wirtschaftsprüfers oder vereidigten Buchprüfers nicht vereinbar
sind;

2. die in § 43 a Abs. 4 Ziff. 1 bis 5 und Ziff. 7 der Wirtschaftsprüferordnung genannten Tätigkeiten;

3. alle unternehmerischen Tätigkeiten, z. B. als Vorstand, Aufsichtsrat, Beirat oder Geschäftsführer.
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Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

(1) Der Versicherer ist verpflichtet, eine von ihm unterzeichnete Urkunde über den Versicherungsvertrag
(Versicherungsschein) dem Versicherungsnehmer auszuhändigen. Eine Nachbildung der eigenhändigen
Unterschrift genügt.

(2) Ist ein Versicherungsschein abhanden gekommen oder vernichtet, so kann der Versicherungsnehmer
von dem Versicherer die Ausstellung einer Ersatzurkunde verlangen. Unterliegt der Versicherungsschein
der Kraftloserklärung, so ist der Versicherer erst nach der Kraftloserklärung zur Ausstellung verpflichtet.

(3) Der Versicherungsnehmer kann jederzeit Abschriften der Erklärungen fordern, die er mit Bezug auf den
Vertrag abgegeben hat. Der Versicherer hat ihn bei der Aushändigung des Versicherungsscheins auf die-
ses Recht aufmerksam zu machen. Bedarf der Versicherungsnehmer der Abschriften für die Vornahme
von Handlungen gegenüber dem Versicherer, die an eine bestimmte Frist gebunden sind, und sind sie
ihm nicht schon früher vom Versicherer ausgehändigt worden, so ist der Lauf der Frist von der Stellung
des Verlangens bis zum Eingang der Abschriften gehemmt.

(4) Die Kosten der Ersatzurkunde sowie der Abschriften hat der Versicherungsnehmer zu tragen und auf
Verlangen vorzuschießen.

(5) Wird der Vertrag nicht durch eine Niederlassung des Versicherers im Geltungsbereich dieses Gesetzes
abgeschlossen, so ist im Versicherungsschein die Anschrift des Versicherers und der Niederlassung,
über die der Vertrag abgeschlossen worden ist, anzugeben.

(1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen ab, so
gilt die Abweichung als genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach
Empfang des Versicherungsscheins schriftlich widerspricht.

(2) Diese Genehmigung ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer
bei Aushändigung des Versicherungsscheins darauf hingewiesen hat, dass Abweichungen als genehmigt
gelten, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Empfang des Versicherungs-
scheins schriftlich widerspricht. Der Hinweis hat durch besondere schriftliche Mitteilung oder durch
einen auffälligen Vermerk in dem Versicherungsschein, der aus dem übrigen Inhalt des Versicherungs-
scheins hervorgehoben ist, zu geschehen; auf die einzelnen Abweichungen ist besonders aufmerksam
zu machen.

(3) Hat der Versicherer den Vorschriften des Abs. 2 nicht entsprochen, so ist die Abweichung für den Ver-
sicherungsnehmer unverbindlich und der Inhalt des Versicherungsantrags insoweit als vereinbart anzu-
sehen.

(4) Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherungsnehmer darauf verzichtet, den Vertrag wegen Irrtums
anzufechten, ist unwirksam. 

(1) Hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung die Versicherungsbedingungen nicht
übergeben oder eine Verbraucherinformation nach §10a des Versicherungsaufsichtsgesetzes unterlas-
sen, so gilt der Vertrag auf der Grundlage des Versicherungsscheins, der Versicherungsbedingungen und
der weiteren für den Vertragsinhalt maßgeblichen Verbraucherinformation als abgeschlossen, wenn der
Versicherungsnehmer nicht innerhalb von vierzehn Tagen nach Überlassung der Unterlagen schriftlich
widerspricht. Satz1 ist nicht auf Versicherungsverträge bei Pensionskassen anzuwenden, die auf arbeits-
vertraglichen Regelungen beruhen. § 5 bleibt unberührt.

(2) Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn dem Versicherungsnehmer der Versicherungsschein und die Unter-
lagen nach Absatz1 vollständig vorliegen und der Versicherungsnehmer bei Aushändigung des Versiche-
rungsscheins schriftlich, in drucktechnisch deutlicher Form über das Widerspruchsrecht, den Fristbeginn
und die Dauer belehrt worden ist. Der Nachweis über den Zugang der Unterlagen obliegt dem Versiche-
rer. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Abweichend von Satz 1
erlischt das Recht zum Widerspruch jedoch ein Jahr nach Zahlung der ersten Prämie.

(3) Gewährt der Versicherer auf besonderen Antrag des Versicherungsnehmers sofortigen Versicherungs-
schutz, so kann der Verzicht auf Überlassung der Versicherungsbedingungen und der Verbraucherinfor-
mation bei Vertragsschluss vereinbart werden. Die Unterlagen sind dem Versicherungsnehmer auf An-
forderung, spätestens mit dem Versicherungsschein zu überlassen. Wenn der Versicherungsvertrag
sofortigen Versicherungsschutz gewährt, hat der Versicherungsnehmer insoweit kein Widerspruchsrecht
nach Absatz 1. 

(1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor dem Eintritt des Versicherungs-
falls dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei
sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als eine unverschuldete
anzusehen ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung
Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, dass die Verletzung
als eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monats nicht, so kann er
sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen.

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die von dem Versicherungsnehmer zum Zwecke der Verminderung der
Gefahr oder der Verhütung einer Gefahrerhöhung dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so kann
sich der Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung keinen Ein-
fluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder den Umfang der ihm obliegenden Leistung gehabt hat.

§ 6

Obliegenheitsverletzung

§ 5 a

Bedingungsanpassungsklausel

§ 5

Billigungsklausel

§ 3

Versicherungsschein
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(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Obliegenheit verletzt wird, die nach dem Ein-
tritt des Versicherungsfalls dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge
nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grobfahrläs-
siger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als die Verletzung Einfluss
weder auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem
Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat.

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer Obliegenheit zum Rücktritt berech-
tigt sein soll, ist unwirksam.

(1) Eine Vereinbarung, nach welcher ein Versicherungsverhältnis als stillschweigend verlängert gilt, wenn es
nicht vor dem Ablauf der Vertragszeit gekündigt wird, ist insoweit nichtig, als sich die jedesmalige Ver-
längerung auf mehr als ein Jahr erstrecken soll.

(2) Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen (dauernde Versicherung), so kann es
von beiden Teilen nur für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode gekündigt werden. Die Kündi-
gungsfrist muss für beide Teile gleich sein und darf nicht weniger als einen Monat, nicht mehr als drei
Monate betragen. Auf das Kündigungsrecht können die Parteien in gegenseitigem Einverständnis bis zur
Dauer von zwei Jahren verzichten.

(3) Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr als fünf Jahren eingegangen worden ist, kann
zum Ende des fünften oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten
gekündigt werden. Satz 1 gilt nicht für die Lebens- und Krankenversicherung.

(4) Wird mit Ausnahme der Lebensversicherung ein Versicherungsverhältnis mit einer längeren Laufzeit als
einem Jahr geschlossen, so kann der Versicherungsnehmer innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen ab
Unterzeichnung des Versicherungsantrages seine auf den Vertragsabschluss gerichtete Willenserklärung
schriftlich widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Die Frist
beginnt erst zu laufen, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer über sein Widerrufsrecht belehrt
und der Versicherungsnehmer die Belehrung durch Unterschrift bestätigt hat. Unterbleibt die Belehrung,
so erlischt das Widerrufsrecht einen Monat nach Zahlung der ersten Prämie. Das Widerrufsrecht besteht
nicht, wenn und soweit der Versicherer auf Wunsch des Versicherungsnehmers sofortigen Versicherungs-
schutz gewährt oder wenn die Versicherung nach dem Inhalt des Antrages für die bereits ausgeübte
gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers bestimmt ist.

(5) Bei der Lebensversicherung kann der Versicherungsnehmer innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen
nach Abschluss des Vertrages vom Vertrag zurücktreten. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige
Absendung der Rücktrittserklärung. Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer über sein Rücktrittsrecht belehrt und der Versicherungsnehmer die Belehrung durch Unter-
schrift bestätigt hat. Unterbleibt die Belehrung, so erlischt das Rücktrittsrecht einen Monat nach Zahlung
der ersten Prämie. Die Sätze 1 bis 4 finden keine Anwendung auf Versicherungsverhältnisse bei Pen-
sionskassen, die auf arbeitsvertraglichen Regelungen beruhen.

(6) Die Absätze 4 und 5 finden keine Anwendung, soweit der Versicherungsnehmer ein Widerspruchsrecht
nach § 5a hat.

(1) Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, so ist der Versicherer, solange die Zah-
lung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch
auf die Prämie nicht innerhalb von drei Monaten vom Fälligkeitstage an gerichtlich geltend gemacht wird.

(2) Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer von
der Verpflichtung zur Leistung frei. 

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf
dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeich-
nung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben,
die nach den Abs. 2, 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung, die ohne Beach-
tung dieser Vorschrift erfolgt, ist unwirksam.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein, und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des
Eintritts mit der Zahlung der Prämie oder der geschuldeten Zinsen oder Kosten im Verzuge, so ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Ver-
zuge ist, das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Kündigung
kann bereits bei der Bestimmung der Zahlungsfrist dergestalt erfolgen, dass sie mit Fristablauf wirksam
wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzuge ist; hierauf ist der
Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Wirkungen der Kündigung fallen
fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, falls die Kündi-
gung mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach dem Ablauf der Zah-
lungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits eingetreten ist.

(4) Soweit die in den Abs. 2, 3 bezeichneten Rechtsfolgen davon abhängen, dass Zinsen oder Kosten nicht
gezahlt worden sind, treten sie nur ein, wenn die Fristbestimmung die Höhe der Zinsen oder den Betrag
der Kosten angibt. 

§ 39

Fristbestimmung für Folgeprämie

§ 38

Verspätete Zahlung 

der ersten Prämie

§ 8

Stillschweigende Verlängerung;

Kündigung; Widerruf
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(1) Wird das Versicherungsverhältnis wegen Verletzung einer Obliegenheit oder wegen Gefahrerhöhung auf
Grund der Vorschriften des zweiten Titels durch Kündigung oder Rücktritt aufgehoben oder wird der Ver-
sicherungsvertrag durch den Versicherer angefochten, so gebührt dem Versicherer gleichwohl die Prämie
bis zum Schluss der Versicherungsperiode, in der er von der Verletzung der Obliegenheit, der Gefahr-
erhöhung oder von dem Anfechtungsgrunde Kenntnis erlangt hat. Wird die Kündigung erst in der folgen-
den Versicherungsperiode wirksam, so gebührt ihm die Prämie bis zur Beendigung des Versicherungs-
verhältnisses.

(2) Wird das Versicherungsverhältnis wegen nicht rechtzeitiger Zahlung der Prämie nach § 39 gekündigt, so
gebührt dem Versicherer die Prämie bis zur Beendigung der laufenden Versicherungsperiode. Tritt der
Versicherer nach § 38 Abs.1 zurück, so kann er nur eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. Ist
mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde in den Versicherungsbedingungen ein bestimmter Betrag für die
Geschäftsgebühr festgesetzt, so gilt dieser als angemessen.

(1) Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern versichert und übersteigen die Ver-
sicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe
der Entschädigungen, die von jedem einzelnen Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu
zahlen wären, den Gesamtschaden (Doppelversicherung), so sind die Versicherer in der Weise als
Gesamtschuldner verpflichtet, dass dem Versicherungsnehmer jeder Versicherer für den Betrag haftet,
dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt, der Versicherungsnehmer aber im ganzen nicht mehr
als den Betrag des Schadens verlangen kann.

(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach Maßgabe der Beträge verpflichtet, deren
Zahlung ihnen dem Versicherungsnehmer gegenüber vertragsmäßig obliegt. Findet auf eine der Ver-
sicherungen ausländisches Recht Anwendung, so kann der Versicherer, für den das ausländische Recht
gilt, gegen den anderen Versicherer einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend machen, wenn er
selbst nach dem für ihn maßgebenden Rechte zur Ausgleichung verpflichtet ist.

(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung in der Absicht genommen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nich-
tig; dem Versicherer gebührt, sofern er nicht bei der Schließung des Vertrags von der Nichtigkeit Kennt-
nis hatte, die Prämie bis zum Schluss der Versicherungsperiode, in welcher er diese Kenntnis erlangt.

(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch welchen die Doppelversicherung entstanden ist, ohne
Kenntnis von dem Entstehen der Doppelversicherung geschlossen, so kann er verlangen, dass der spä-
ter geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung
der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

(2) Das gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehre-
ren Versicherungen der Versicherungswert gesunken ist. Sind jedoch in diesem Falle die mehreren Ver-
sicherungen gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, so kann der Versi-
cherungsnehmer nur verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und Prämien verlangen.

(3) Die Aufhebung oder Herabsetzung wird erst mit dem Ablaufe der Versicherungsperiode wirksam, in der
sie verlangt wird. Das Recht, die Aufhebung oder die Herabsetzung zu verlangen, erlischt, wenn der Ver-
sicherungsnehmer es nicht unverzüglich geltend macht, nachdem er von der Doppelversicherung Kennt-
nis erlangt hat.

(1) Besteht das versicherte Interesse bei dem Beginn der Versicherung nicht oder gelangt, falls die Versiche-
rung für ein künftiges Unternehmen oder sonst für ein künftiges Interesse genommen ist, das Interesse
nicht zur Entstehung, so ist der Versicherungsnehmer von der Verpflichtung zur Zahlung der Prämie frei;
der Versicherer kann eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, so gebührt dem Versicherer die
Prämie, die er hätte erheben können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden
wäre, in welchem der Versicherer von dem Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.

(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung durch ein Kriegsereignis oder durch
eine behördliche Maßnahme aus Anlass eines Krieges weg oder ist der Wegfall des Interesses die unver-
meidliche Folge eines Krieges, so gebührt dem Versicherer nur der Teil der Prämie, welcher der Dauer der
Gefahrtragung entspricht.

(4) Fällt das versicherte Interesse weg, weil der Versicherungsfall eingetreten ist, so gebührt dem Versiche-
rer die Prämie für die laufende Versicherungsperiode.

(1) Wird die versicherte Sache von dem Versicherungsnehmer veräußert, so tritt an Stelle des Veräußerers
der Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnisse sich
ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

(2) Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintritts laufende Versicherungsperiode entfällt, haften der
Veräußerer und der Erwerber als Gesamtschuldner.

(3) Der Versicherer hat in Ansehung der durch das Versicherungsverhältnis gegen ihn begründeten Forde-
rungen die Veräußerung erst dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er von ihr Kenntnis erlangt; die Vor-
schriften der §§ 406 bis 408 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden entsprechende Anwendung.

§ 69

Eintritt des Erwerbers

§ 68

Mangel des Interesses

§ 60

Beseitigung der Doppel-

versicherung

§ 59

Doppelversicherung

§ 40

Prämie trotz Aufhebung des

Versicherungsverhältnisses
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(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines
Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er von der Veräußerung Kenntnis erlangt.

(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu kündigen; die Kündigung kann nur mit sofor-
tiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode erfolgen. Das Kündigungsrecht
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb ausgeübt wird; hatte der Erwerber von
der Versicherung keine Kenntnis, so bleibt das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem
Zeitpunkt an bestehen, in welchem der Erwerber von der Versicherung Kenntnis erlangt.

(3) Wird das Versicherungsverhältnis auf Grund dieser Vorschriften gekündigt, so hat der Veräußerer dem
Versicherer die Prämie zu zahlen, jedoch nicht über die zur Zeit der Beendigung des Versicherungsver-
hältnisses laufende Versicherungsperiode hinaus; eine Haftung des Erwerbers für die Prämie findet in
diesen Fällen nicht statt.

(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Wird die Anzeige weder von dem Erwer-
ber noch von dem Veräußerer unverzüglich gemacht, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem
die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen.

(2) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt bestehen, wenn ihm die Veräußerung in dem Zeit-
punkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit
des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine
Kündigung nicht erfolgt ist. 

(1) Ist die Versicherung für die Haftpflicht aus einem geschäftlichen Betrieb des Versicherungsunternehmers
genommen, so erstreckt sie sich auf die Haftpflicht der Vertreter des Versicherungsnehmers sowie auf
die Haftpflicht solcher Personen, welche er zur Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebs oder eines
Teiles des Betriebs angestellt hat. Die Versicherung gilt insoweit als für fremde Rechnung genommen.

(2) Wird im Falle des Absatzes 1 das Unternehmen an einen Dritten veräußert oder auf Grund eines Nieß-
brauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernommen, so tritt
an Stelle des Versicherungsnehmers der Dritte in die während der Dauer seiner Berechtigung sich aus
dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein. Die Vorschriften des § 69 Abs. 2, 3
und der §§ 70, 71 finden entsprechende Anwendung.

§ 151

Betriebshaftpflichtversicherung 

§ 71

Anzeige der Veräußerung

§ 70

Kündigungsrecht
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Merkblatt zur Datenverarbeitung

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV)
erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet
die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bis-
herigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wurde
durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zuläs-
sig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat.
Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung
eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnissen geschieht oder soweit es zur
Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme
besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nut-
zung überwiegt.

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach
dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet
jedoch – außer in der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung – schon mit Ablehnung des Antrags oder
durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf. 

Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u.U. nicht zu
einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann
eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbe-
merkung beschrieben, erfolgen.

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie beispielsweise bei einem Arzt, einem Berufsge-
heimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der
Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweige-
pflichtentbindungsklausel enthalten. 

Im folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung und Datennutzung
nennen.

Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. 

Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechni-
sche Daten wie z.B. Versicherungsnummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Bei-
trag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers, eines Sach-
verständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). 

Bei einem Versicherungsfall speichern wir entsprechend der Vertragsart Angaben zum Schaden und ggf.
auch Angaben von Dritten, wie z.B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung
Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszah-
lungsbetrag (Leistungsdaten).

Im Interesse unserer Versicherungsnehmer achten wir wie alle Versicherer stets auf einen Ausgleich der von
uns übernommenen Risiken. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im
In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische
Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und
Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Scha-
denbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt.

In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen ebenfalls entsprechen-
de Daten übergeben werden.

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung
und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und für die Schadenabwicklung
wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z.B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mittei-
lungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte). 

Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten auf-
zuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforder-
lich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (§ 59 VVG Doppelversicherungen, § 67 VVG gesetzlicher Forde-
rungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den
Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie z.B. Name und Anschrift, Kfz-Kenn-
zeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und
Schadentag.

Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren
Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständi-
gen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versiche-
rer zu beantworten. 

Dazu bestehen bei den Fachverbänden zentrale Hinweissysteme bzw. werden zentrale Datensammlungen
geführt.
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Solche Hinweissysteme gibt es z. B. beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. und
dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nut-
zung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürften, also nur soweit
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 

Beispiele:
Kfz-Versicherer:

Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von Personen, bei denen der Verdacht
des Versicherungsmissbrauchs besteht. 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

Lebensversicherer/Krankenversicherer:

Aufnahme von Sonderrisiken, z.B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit Beitragszuschlag

y aus versicherungsmedizinischen Gründen

y aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer

y wegen verweigerter Nachuntersuchung.

Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens des Versicherers, Ablehnung des Vertrages
seitens des Versicherungsnehmers wegen geforderter Beitragszuschläge.

Zweck: Risikoprüfung.

Unfallversicherer: 

Meldung bei 

y erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht, 

y Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortäuschung
eines Unfalls oder von Unfallfolgen, 

y außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klageerhebung auf
Leistung.

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch.

Sachversicherer:

Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des
Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadenssummen erreicht sind. 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Missbrauchs.

Transportversicherer:

Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schadenfällen, insbesondere in der
Reisegepäck-Versicherung.

Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch.

Zum Schutz der Versicherten werden einzelne Versicherungsbranchen (z.B. Kranken-, Lebens- und Sachversi-
cherung) durch rechtlich selbständige Unternehmen betrieben. 

Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen
häufig in Unternehmensgruppen zusammen. Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentrali-
siert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z.B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch
wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; auch Ihre Versicherungsnum-
mer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d.h. Ihre allgemeinen
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung geführt.

Dabei sind die sog. Partnerdaten (z.B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, beste-
hende Verträge) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post
immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden.
Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. Im Rahmen der
dem Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen vorgelegten oder von ihm genehmigten Funktionsaus-
gliederungen kann diese zentrale Datensammlung auch durch besonders auf die Einhaltung der Schweige-
pflicht und des Datenschutz verpflichtete Dritte erfolgen.

Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versicherungsun-
ternehmen der Gruppe abfragbar.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unter-
nehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische Daten – wie z.B. Gesundheits- oder
Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung des jeweiligen Unternehmens.

Unserem Konzern gehören derzeit folgende Unternehmen an:

y Gothaer Versicherungsbank VVaG, Köln

y Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Köln

y Gothaer Lebensversicherung AG, Göttingen

y Berlin-Kölnische Krankenversicherung AG, Köln

y Asstel Lebensversicherung AG, Köln

y Gothaer Asset Management AG, Göttingen

y Gothaer Credit Versicherung AG, Köln

y Gothaer Rückversicherung AG, Köln
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y Berlin-Kölnische Sachversicherung AG, Köln

y Asstel Krankenversicherung AG, Köln

y Asstel Sachversicherung AG, Köln

y Car Garantie Versicherung AG, Köln

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur umfassenden Beratung und Betreu-
ung der Kunden im Bereich Finanzdienstleistungen (z.B. Kredite, Bausparverträge, Kapitalanlagen, Immobili-
en) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften außerhalb der
Gruppe zusammen, wobei die Zusammenarbeit in der gegenseitigen Vermittlung der jeweiligen Produkte
und der weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden besteht. Zur Zeit kooperieren wir mit:

y Aachener Bausparkasse AG, Aachen

y Bankgesellschaft Berlin AG

y Roland-Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Köln

In Ihren Versicherungsangelegenheiten (sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots unserer
Unternehmensgruppe bzw. unserer Kooperationspartner) werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut,
der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät. Vermittler in diesem Sinne
sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften (sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei
Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften
u.a.).

Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler von uns die für Ihre Betreuung
und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten. Das sind beispiels-
weise Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versiche-
rungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen (sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben über
andere Finanzdienstleistungen wie z.B. Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages). In der Personenversi-
cherung können ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen an den zuständigen Vermittler auch
Gesundheitsdaten übermittelt werden.

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Bera-
tung und Betreuung unserer Kunden. Wir informieren unsere Vermittler über Änderungen von kundenrelevan-
ten Daten. Jeder Vermittler ist vertraglich und gesetzlich dazu verpflichtet, die Bestimmungen des Bundesda-
tenschutzgesetzes und seine besondere Schweigepflicht (z.B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu
beachten.

Wir teilen Ihnen den Vermittler, der für Ihre Betreuung zuständig ist, mit. Wenn seine Tätigkeit für uns endet,
regeln wir Ihre Betreuung neu und informieren Sie darüber. 

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwähnten Wider-
spruchsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskünfte oder Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung,
Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an uns.
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